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auszuschließen. Beide haben eine normale Entwicklung ohne Auffälligkeiten durchlaufen. 

In der Hauptverhandlung haben sich auch keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 

jugendtypischen Verfehlung im Sinne von Nr. 2 der vorbezeichnetes Vorschrift ergeben. 

Bei der Strafzumessung ist die Kammer vom Strafrahmen des § 303 Abs. 1 StGB 

ausgegangen, der Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vorsieht. Zugunsten 

der Angeklagten hat sie zunächst berücksichtigt, dass sie sich in vollem Umfang 

geständig, wenn auch nicht reuig, gezeigt haben. Zudem hat sich strafmildernd 

ausgewirkt, dass ein moralisch billgenswertes Motiv Triebfeder ihres Handelns gewesen 

ist. Demgegenüber war zu ihren Lasten zu werten, dass sie in einen in hohem Maße 

sicherheitsrelevanten Bereich der Bundeswehr eingedrungen sind. 

Bei Abwägung der für und gegen die Angeklagten sprechenden Umstände hat die 

Kammer daher bei beiden Angeklagten eine Geldstrafe von jeweils

30 Tagessätzen

für tat- und schuldangemessen, aber auch ausreichend erachtet. 

Die Höhe des einzelnen Tagessatzes ist bei der Angeklagten Bober mit nur 5 € und damit 

einem Einkommen von monatlich nur 150 € deutlich zu niedrig bemessen. Nach den 

festgestellten und auf den Angaben der Angeklagten beruhenden persönlichen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen hätte der Tagessatz alleine schon im Hinblick auf das 

mietfreie Wohnen, das mit mindestens 150 € monatlich – wahrscheinlich erheblich höher –

anzurechnen gewesen wäre, doppelt so hoch sein müssen. Abgesehen davon vermag die 

Kammer den Angaben der Angeklagten Bober zu ihren Einkommensverhältnissen keinen 

Glauben zu schenken. Diese Einschätzung wird indiziell gestützt durch den Umstand, 

dass sie die Frage, wie sie die Zugfahrt von Budapest nach Koblenz finanziert habe, bzw. 

wer ihr das Geld dafür gegeben habe, nicht beantworten wollte. Dies spricht dafür, dass 

sie ihre wahren Einkommensverhältnisse zu verschleiern versuchte. Wegen des 

Verschlechterungsverbots muss es jedoch bei der Beurteilung des Amtsgerichts 

verbleiben. Bei der Angeklagten Tempel war der Tagesssatz auf Grundlage der






